
                   STADT FORCHHEIM 

 

S A T Z U N G  D E R  G R O ß E N  K R E I S S T A D T  

F O R C H H E I M  F Ü R  D I E  H E R S T E L L U N G  

U N D  B E R E I T H A L T U N G  V O N  

S T E L L P L Ä T Z E N  U N D  

F A H R R A D A B S T E L L P L Ä T Z E N  

( S T E L L P L A T Z S A T Z U N G )  

DER GROßEN KREISSTADT FORCHHEIM 
Stadtbauamt 

 
 

______________________________ 
 
 

vom 28.08.2024 
 

(Beschluss des Stadtrates vom 25.04.2024) 
Amtsblatt Nr. 19 vom 13.09.2024 

 
 

 
Aufgrund von Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. 
S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) geändert 
worden ist, und aufgrund von Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch Gesetz vom 23. Juni 2023 
(GVBl. S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBl. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. 
Juli 2023 (GVBl. S. 371) geändert worden ist, erlässt die Stadt Forchheim die nachfolgende Satzung: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Satzung gilt im gesamten Stadtgebiet Forchheim für die Herstellung und Bereit-

haltung von genehmigungspflichtigen, genehmigungsfrei gestellten und verfahrens-

freien Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (im weiteren Text als Stellplätze bezeichnet) 

und Fahrradabstellplätzen. Die Satzung gilt zudem für deren Nachweis gemäß Art. 47 

Abs. 1 Sätze 1 und 2, Abs. 2 Satz 2 BayBO und die Ablösung gemäß Art. 47 Abs. 3 Nr. 3 

BayBO.  

(2) Die Satzung gilt nicht, soweit in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Sat-

zungen Sonderregelungen bestehen.  
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§ 2 
Pflicht zur Herstellung und Bereithaltung von Stellplätzen und  

Fahrradabstellplätzen  

(1) Bei der Errichtung, wesentlichen Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen 

Anlagen oder anderer Anlagen, bei denen Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, 

sind Stellplätze und Fahrradabstellplätze in ausreichender Zahl und Größe und in ge-

eigneter Beschaffenheit herzustellen und bereitzuhalten.  

(2) Die Stellplätze sowie Fahrradabstellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen. 

Es kann gestattet werden, sie in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen, wenn ein 

geeignetes Grundstück zur Verfügung steht und seine Benutzung für diesen Zweck 

gegenüber der Stadt Forchheim rechtlich gesichert ist. 

(3) Stellplätze und Fahrradabstellplätze dürfen nicht zweckfremd benutzt werden.  

 

§ 3 
Anzahl der Stellplätze und Fahrradabstellplätze 

(1) Die Anzahl der notwendigen Stellplätze und erforderlichen Fahrradabstellplätze ist 

anhand der Richtzahlenliste zu ermitteln, die als Anlage 1 Bestandteil dieser Satzung 

ist.  

Entsprechend der jeweiligen Nutzung ist rechnerisch auf zwei Stellen hinter dem 

Komma die jeweilige Stellplatz- und Fahrradabstellplatzzahl zu ermitteln und durch 

Auf- bzw. Abrundung auf eine ganze Zahl festzusetzen. Aufzurunden ist, wenn die 

nachfolgende Dezimalstelle 5 oder größer ist; andernfalls ist abzurunden. Bei Vorha-

ben mit unterschiedlichen Nutzungen ist der Bedarf an Stellplätzen und Fahrradab-

stellplätzen jeder einzelnen Nutzung zunächst ohne Anwendung der Rundungsregel 

nach Satz 3 auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma zu ermitteln. Die so ermittel-

ten Werte sind jeweils zu addieren und dann entsprechend Satz 3 als ganze Zahl fest-

zusetzen. 

(2) Bei der Ermittlung der notwendigen Stellplätze ist regelmäßig von dem Einstellbedarf 

für zweispurige Kraftfahrzeuge auszugehen; Autobusse, Lastkraftwagen, Liefer- und 

Betriebsfahrzeuge sind entsprechend zu berücksichtigen. Bei Bedarf sind zusätzliche 

Stellplatzmöglichkeiten für einspurige Kraftfahrzeuge zu schaffen und behinderten-

gerechte Stellplätze in ausreichender Zahl vorzusehen.  

(3) Ergibt sich bei der Ermittlung nach Abs. 1 ein Missverhältnis zu dem Zu- und Abfahrts-

verkehr, der aufgrund besonderer, objektiv belegbarer Umstände für die jeweils be-

antragte Nutzung zu erwarten ist, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze und Fahr-

radabstellplätze  dem zu erwartenden Zu- und Abfahrtsverkehr entsprechend zu er-

höhen oder zu verringern.  

(4) Für Anlagen und Nutzungen, die in der Richtzahlenliste nicht erfasst sind, ist der Be-

darf der erforderlichen Stellplätze und Fahrradabstellplätze in Anlehnung an eine  

oder mehrere vergleichbare Nutzungen der Richtzahlenliste zu ermitteln. 



Stellplatzsatzung 

 Seite 3 / 6  

 

(5) Bei Änderungen von Anlagen oder ihrer Benutzung ist nur der Mehrbedarf an Stell-

plätzen und Fahrradabstellplätze gegenüber dem bisherigen Bedarf an Stellplätzen 

und Fahrradabstellplätzen der letzten genehmigten Nutzung nachzuweisen. Als anzu-

erkennender Altbestand ist die in der letzten gültigen Baugenehmigung festgesetzte 

Stellplatz- und Fahrradabstellplatzanzahl heranzuziehen. Fehlt eine solche Festset-

zung, ist der Altbestand an Stellplätzen anhand der Verordnung über den Bau und 

Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze (Garagen- und 

Stellplatzverordnung - GaStellV -) inklusive ihrer Anlage in ihrer gültigen Fassung, und 

der Altbestand an Fahrradabstellplätzen nach Abs. 1 zu bewerten.  

(6) Notwendige Stellplätze müssen ungehindert und unabhängig voneinander befahrbar 

und nutzbar sein (keine sog. „gefangenen“ Stellplätze). Dies gilt nicht für Duplexsys-

teme. 

 

§ 4  
Gestaltung der Stellplätze und Fahrradabstellplätze  

(1) Stellplätze sind entsprechend den Anforderungen der GaStellV in der jeweiligen gülti-

gen Fassung herzustellen und in Abhängigkeit von der beabsichtigten Nutzung und 

den gestalterischen Erfordernissen zu befestigen. Dabei müssen versickerungsfähige 

Befestigungsarten verwendet werden.  

(2) Stellplatzanlagen sind mit Sträuchern einzugrünen. Für je 10 Stellplätze ist mindes-

tens ein standortgerechter Baum zu pflanzen, dessen Baumscheibe mindestens der 

Fläche eines Stellplatzes für zweispurige Kraftfahrzeuge entspricht; Stellplatzanlagen 

mit mehr als 20 Einheiten sind außerdem zusätzlich zu durchgrünen. 

(3) Flachdächer von Garagenanlagen ab 20 Stellplatzeinheiten für zweispurige Kraftfahr-

zeuge sind zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. 

(4) Die Fläche eines Fahrradabstellplatzes muss bei ebenerdiger Aufstellung mindestens 

1,90 m lang und 0,70 m breit sein. Bei höhenversetzter Anordnung der Fahrradabstell-

plätze genügt eine Breite von 0,50 m, sofern hierfür entsprechende Fahrradständer 

verwendet werden. Die Fläche eines Fahrradabstellplatzes für Lastenfahrräder muss 

bei ebenerdiger Aufstellung mindestens 2,75 m lang und 1,20 m breit sein. Jeder Fahr-

radabstellplatz soll von einer ausreichenden Bewegungsfläche von mindestens 1,80 

m direkt zugänglich sein. Fahrradabstellplätze für Mehrfamilienhäuser und sonstigen 

Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen sind zu überdachen. 

(5) Fahrradabstellplätze, die frei zugänglich sind, sind mit Fahrradständern auszurüsten, 

die ein einfaches und diebstahlsicheres Anschließen des Fahrradrahmens ermögli-

chen.  

(6) Notwendige Fahrradabstellplätze sind so herzustellen, dass sie gut zugänglich, ausrei-

chend beleuchtet und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder über 

geeignete Aufzüge, über befahrbare Rampen oder über Außentreppen mit Rampen 

leicht und verkehrssicher erreichbar sind. Der Aufstellungsort der Fahrradabstell-

plätze soll in unmittelbarer Nähe zum Eingangsbereich oder Treppenhaus bzw. Auf-

zug angeordnet werden.  
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(7) Soweit in der Richtzahlenliste dieser Satzung Besucherstellplätze und Besucherfahr-

radabstellplätze gefordert sind, sind diese oberirdisch anzulegen. Soweit Besucher-

stellplätze in Tiefgaragen oder unterirdisch angeordnet werden, müssen diese Stell-

plätze während der gesamten Betriebszeit der Vorhaben oder Anlagen, denen sie die-

nen, jederzeit zugänglich sein. Die Stellplätze gelten nicht als jederzeit zugänglich, 

wenn zur Benutzung Hilfsmittel oder Personen (außer ständig anwesende Personen 

mit Pförtneraufgaben) benötigt werden. Die Besucherparkplätze müssen durch Be-

schilderung oder in sonstiger Weise ausreichend kenntlich gemacht werden.  

(8) Zwischen Stellplätzen und öffentlichen Verkehrsflächen müssen Zu- und Abfahrten 

von mindestens 3 m Länge vorhanden sein. Abweichungen können gestattet werden, 

wenn wegen der Sicht auf die öffentliche Verkehrsfläche keine Bedenken bestehen. 

 

§ 5 
Ablösung von Stellplätzen und Fahrradabstellplätzen 

(1) Sofern Stellplätze nicht durch den Bauherrn hergestellt werden können, kann die Er-

füllung der Stellplatzpflicht durch Abschluss eines Ablösungsvertrags mit der Stadt 

Forchheim (Stellplatzablösung) erfolgen. Über die Ablösung von Stellplätzen und 

Fahrradabstellplätzen entscheidet der Bauausschuss der Stadt Forchheim. 

(2) Das Stadtgebiet wird in zwei Zonen aufgeteilt (Zone A und Zone B). Zur Berechnung 

der entsprechenden Ablösesumme für einen Stellplatz wird ein Pauschalbetrag fest-

gesetzt, der sich aus dem aktuellen, durchschnittlichen Bodenrichtwert der Grund-

stücksfläche und einer pauschalen Stellplatzfläche von 15 m² ergibt (s. Anlage 2). 

(3) Fahrradabstellplätze können nur in begründeten Ausnahmefällen, insbesondere auf-

grund mangelnder Flächenverfügbarkeit, abgelöst werden. Das Stadtgebiet wird in 

zwei Zonen aufgeteilt (Zone A und Zone B). Zur Berechnung der entsprechenden Ab-

lösesumme für einen Fahrradabstellplatz wird ein Pauschalbetrag festgesetzt, der 

sich aus dem aktuellen, durchschnittlichen Bodenrichtwert der Grundstücksfläche 

und einer pauschalen Fahrradabstellplatzfläche von 1,5 m² ergibt (s. Anlage 2).  

(4) Die Ablösebeträge notwendiger Stellplätze werden von der Stadt Forchheim für die 

Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, Instandsetzung oder Modernisierung be-

stehender Parkeinrichtungen oder für sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Stra-

ßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des öffentlichen 

Personennahverkehrs verwendet. 

(5) Die Ablösebeträge notwendiger Fahrradabstellplätze werden von der Stadt Forch-

heim für die Herstellung oder Instandsetzung von öffentlichen Fahrradabstellanlagen 

oder zum Ausbau des Forchheimer Radwegenetzes verwendet. 
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§ 6 
Abweichungen  

(1) Im festgesetzten denkmalgeschützten Ensemblebereich der Stadt Forchheim ist ein 

Nachweis von Stellplätzen nicht erforderlich. Satz 1 gilt nicht für Nutzungen nach den 

Nrn. 1.4 und 1.10 der Richtzahlenliste.  

Der Geltungsbereich für den festgesetzten denkmalgeschützten Ensemblebereich 

der Stadt Forchheim liegt der Satzung als Anlage 2 graphisch bei. Der Lageplan ist Be-

standteil dieser Satzung. 

(2) Die Stadt Forchheim kann unter den Voraussetzungen des Art. 63 Abs. 1 BayBO Ab-

weichungen von den Anforderungen dieser Satzung zulassen. 

(3) Für im Innenstadtbereich (Zone A, siehe Anlage 2) festgesetzte Einzelbaudenkmäler 

können ebenfalls Abweichungen von den Anforderungen dieser Satzung zugelassen 

werden. 

(4) Wird im Rahmen eines Wohnbauvorhabens mit mehr als 10 Wohneinheiten ein qualifi-

ziertes Mobilitätskonzept nach den Vorgaben der Anlage 3 - die Bestandteil dieser 

Satzung ist - vorgelegt, reduziert sich die Herstellungspflicht von Stellplätzen. 

 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO kann mit Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro 

belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. Stellplätze und Fahrradabstellplätze nicht in der erforderlichen Anzahl gemäß § 3 her-
stellt oder bereithält,  
 

2. Stellplätze entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2 nicht unter Verwendung von versickerungsfähiger 
Befestigungsarten befestigt, 

 
3. Stellplätze entgegen § 4 Abs. 2 nicht ein- bzw. durchgrünt oder Bäume nicht in ausrei-

chender Zahl pflanzt, 
 

4. Flachdächer von Garagenanlagen ab 20 Stellplatzeinheiten für zweispurige Kraftfahr-
zeuge entgegen § 4 Abs. 3 nicht begrünt. 

 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Forch-

heim in Kraft.  



Stellplatzsatzung 

 Seite 6 / 6  

 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Herstellung von Stellplätzen vom 11.02.2008 i. d. 

F. vom 23.12.2016 (die amtlichen Seiten Nr. 4 vom 15.02.2008 und Nrn. 1/2 vom 

20.01.2017) außer Kraft.  

 

 



Nr. Verkehrsquelle 
Zahl der Kraftfahrzeugstellplätze 

(Stpl) 

hiervon für 

Besucher in % 

(Stpl) 

Zahl der Fahrrad und Lastenfahrradabstellplätze

(FStpl und LFStpl) 
Erläuterung

1.

1.1 Einfamilienhäuser 2 Stpl je Wohnung - 1 FStpl je Wohnung

1.2 Mehrfamilienhäuser und sonstige Gebäude mit Wohnungen 1,5 Stpl je Wohnung 10 2 FStpl je Wohnung

1.2.1

Öffentlich geförderter Mietwohnraum mit der Zielsetzung sozial verträglicher 

Mieten gemäß den Bedingungen (Konditionen, Miethöhe, Mietbindung, 

Belegungsstruktur) eines Förderprogrammes

1 Stpl je Wohnung 10 2 FStpl je Wohnung

1.2.2
Temporäre Wohnformen/Apartments, Boardinghouses, möbilierte Apartments, 

Wohnen auf Zeit 
1 Stpl je Wohnung 10 1 FStpl je Wohnung

1.2.3
Kleinwohnungen/Appartements mit einer Brutto-Grundfläche von 

bis zu 40 m²
1 Stpl je Wohnung 10 1 FStpl je Wohnung

1.3 Gebäude mit Altenwohnungen 0,5 Stpl je Wohnung 20 1 FStpl je Wohnung

Die Wohnungen dürfen ausschließlich durch Personen ab 55 

Jahren, die nicht mehr im Berufsleben stehen, genutzt werden. 

Eine entsprechende dingliche Sicherung durch Eintragung einer 

beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zugunsten der Stadt 

Forchheim ist erforderlich. Indiz für die Nutzung: 

Betreuungsangebot durch integrierte Sozialstation und 

Gemeinschaftsräume.

1.4 Wochenend- und Ferienhäuser 1 Stpl je Wohneinheit -

1.5 Kinder-, Schüler- und Jugendwohnheime 1 Stpl je 15 Betten, mind. 2 Stpl 75 1 FStpl je 3 Betten, je 10 FStpl 1 LFStpl

1.6
Studentenwohnheime und Studentenwohnungen in sonstigen Gebäuden mit 

Wohnungen
1 Stpl je 3 Betten 10 1 FStPl je Wohneinheit, je 10 FStpl 1 LFStpl

1.7 Schwestern-/Pflegerwohnheime 1 Stpl je 2 Betten, mind. 3 Stpl 10 1 FStpl je 3 Betten, je 10 FStpl 1 LFStpl

1.8 Arbeitnehmerwohnheime 1 Stpl je 3 Betten, mind. 3 Stpl. 20 1 FStpl je 3 Betten, je 10 FStpl 1 LFStpl

1.9
Altenwohnheime, Altenheime, Langzeit- und Kurzzeitpflegeheime, 

Tagespflegeeinrichtungen
1 Stpl je 10 Betten bzw. Pflegeplätze, mind. 3 Stpl 50

1 FStpl je 10 Betten bzw. Pflegeplätze, je 10 FStpl 1 

LFStpl

Abgrenzungskriterium zu Ziffer 1.3: Keine abgeschlossenen 

Wohneinheiten

1.10
Obdachlosenheime, Gemeinschaftsunterkünfte für Leistungsberechtigte nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz
1 Stpl je 7 Betten, mind. 3 Stpl 10 1 FStpl je Bett

2.

2.1 Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 Stpl je 35 m² Büronutzfläche 20 1 FStpl je 70 m² Büronutzfläche, mind. 2 FStpl

Nicht zur Büronutzfläche werden gerechnet:

Sozial- und Sanitärräume, Funktionsflächen für 

betriebstechnische Anlage, Verkehrsfläche

2.2
Räume mit erheblichem Besucherverkehr (Schalter-, Abfertigungs- oder 

Beratungsräume, Arztpraxen und dergl.)
1 Stpl je 25 m² Nutzfläche (NF), mind. 3 Stpl 75 1 FStpl je 50 m² NF, mind. 2 FStpl, je 10 FStpl 1 LFStpl

3.

3.1 Läden
1 Stpl je 35 m² Verkaufsnutzfläche (NF (V)), 

mind. 2 Stpl je Laden
75 1 FStpl je 150 m² NF (V), mind. 2 FStpl

Nicht zur Verkaufsnutzfläche werden gerechnet: Sozial- und 

Sanitärräume, Kantinen, Aufstellungsflächen, Lagerflächen, 

Funktionsflächen, für betriebstechnische Anlagen, 

Verkehrsfläche 

1 Stpl je 35 m² bis 400 m² Verkaufsfläche 2 FStpl je 35 m² NF (V) bis 400 m² Verkaufsfläche

1 Stpl je 25 m² NF (V) von 400-800 m² 

Verkaufsfläche

1 FStpl je 50 m² NF (V) zwischen 400-800 m² 

Verkaufsfläche, mind. 3 Fstpl, je 10 FStpl 1 LFStpl

1 Stpl je 15 m² NF (V) von 800-1200 m² 

Verkaufsfläche

1 FStpl je 150 m² NF (V) von 800-1200 m² 

Verkaufsfläche, mind. 4 FStpl, je 10 FStpl 1 LFStpl

1 Stpl je 20 m² NF (V) über 1200 m² Verkaufsfläche
1 FStpl je 150 m² NF (V) über 1200 m² Verkaufsfläche, 

mind. 5 FStpl, je 10 FStpl 1 LFStpl

4.

4.1
Versammlungsstätten von überörtlicher Bedeutung (z. B. Theater, 

Konzerthäuser, Mehrzweckhallen)
1 Stpl je 5 Sitzplätze 90 1 FStpl je 15 Sitzplätze, je 10 FStpl 1 LFStpl

4.2
Sonstige Versammlungsstätten (z. B. Lichtspieltheater, Schulaulen, 

Vortragssäle)
1 Stpl je 10 Sitzplätze 90 1 FStpl je 10 Sitzplätze, je 10 FStpl 1 LFStpl

4.3 Kirchen und andere Räume, die der Religionsausübung dienen 1 Stpl je 20 Sitzplätze 90 1 FStpl je 10 Sitzplätze

5.

5.1 Sportplätze ohne Besucherplätze (z. B. Trainingsplätze) 1 Stpl je 300 m² Sportfläche - 1 FStpl je 250 m² Sportfläche, je 10 FStpl 1 LFStpl
Nicht zur Sportfläche werden gerechnet: Sozial- und 

Sanittärräume, Umkleideräume, Geräteräume, Funktionsflächen 

für betriebstechnische Anlagen, Verkehrsflächen 

5.2 Sportplätze und Sportstadien mit Besucherplätzen
1 Stpl je 300 m² Sportfläche, zusätzlich 1 Stpl je 12 

Besucherplätze

1 FStpl je 300 m² Sportfläche, zusätzlich 1 FStpl je 50 

Besucherplätze, je 10 FStpl 1 LFStpl

Anlage 1 (Richtzahlenliste) zur Satzung für die Herstellung und Bereithaltung von Stellplätzen und Fahrradabstellplätzen (Stellplatzsatzung)

Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen

Sportstätten

75 - 90
Waren- und Geschäftshäuser

(einschl. Einkaufszentren, großflächigen Einzelhandelsbetrieben)
3.2

Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen

Verkaufsstätten

Wohngebäude



5.3 Turn- und Sporthallen ohne Besucherplätze 1 Stpl je 50 m² Hallenfläche 1 FStpl je 100 m² Hallenfläche, je 10 FStpl 1 LFStpl

5.4 Turn- und Sporthallen mit Besucherplätzen
1 Stpl je 50 m² Hallenfläche zusätzlich 1 Stpl je 12 

Besucherplätze  

1 FStpl je 100 m² Hallenfläche, zusätzlich 1 FStpl je 50 

Besucherplätze, je 10 FStpl 1 LFStpl

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stpl je 250 m² Grundstücksfläche 1 FStpl je 100 m² Grundfläche, je 10 FStpl 1 LFStpl

5.6 Hallenbäder ohne Besucherplätze 1 Stpl je 7 Kleiderablagen 1 FStpl je 7 Kleiderablagen, je 10 FStpl 1 LFStpl

5.7 Hallenbäder mit Besucherplätzen
1 Stpl je 7 Kleiderablagen, zusätzlich 1 Stpl je 12 

Besucherplätze

1 FStpl je 20 Kleiderablagen, zusätzlich 1 FStpl je 20 

Besucherplätze, je 10 FStpl 1 LFStpl

5.8 Tennisplätze ohne Besucherplätze
4 Stpl je Spielfeld, zusätzlich 1 Stpl je 12 

Besucherplätze

1 FStpl je Spielfeld, zusätzlich 1 FStpl je 25 

Besucherplätze, je 10 FStpl 1 LFStpl

5.9 Tennisplätze mit Besucherplätzen
4 Stpl je Spielfeld, zusätzlich 1 Stpl je 12 

Besucherplätze

1 FStpl je Spielfeld, zusätzlich 1 FStpl je 25 

Besucherplätze, je 10 FStpl 1 LFStpl

5.10 Squashanlagen 4 Stpl je Court 1 FStpl je Court, je 10 FStpl 1 LFStpl

5.11 Minigolfplätze 6 Stpl je Minigolfanlage 5 FStpl je Minigolfanlage, je 10 FStpl 1 LFStpl

5.12 Kegel-, Bowlinganlagen 4 Stpl je Bahn 1 FStpl je Bahn, je 10 FStpl 1 LFStpl

5.13 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stpl je 3 Boote 1 FStpl je 5 Boote, je 10 FStpl 1 LFStpl

5.14 Fitnesscenter 1 Stpl je 35 m² Nutzfläche 1 FStpl je 100 m² Nutzfläche, je 10 FStpl 1 LFStpl

Die Nutzfläche ist, soweit vorhanden, von der Nutzfläche für 

einen Gastronomiebereich abzugrenzen; dessen 

Stellplatzbedarf ist nach Ziffer 6.1 gesodnert zu ermitteln. Dies 

gilt für besondere sportliche Nutzungen nach Zifern 5.9, 5.10 

und 5.12 entsprechend. 

6.

6.1 Gaststätten 1 Stpl je 10 m² Gastfläche 75 1 FStpl je 25 m² Gastfläche

6.2 Spiel- und Automatenhallen, Billard-Salons, sonst. Vergüngungsstätten 1 Stpl je 5 m² Nutzfläche 90 1 FStpl je 25 m² Nutzfläche, je 10 FStpl 1 LFStpl 

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und andere Beherbergungsbetriebe
1 Stpl je 2 Zimmer, bei Restaurationsbetrieb 

Zuschlag nach 6.1 oder 6.2
75

1 FStpl je 5 Zimmer, bei Restaurationsbetrieb 

Zuschlag nach 6.1 oder 6.2, je 10 FStpl 1 LFStpl

6.4 Jugendherbergen 1 Stpl je 10 Betten 75 1 FStpl je 10 Betten, je 10 FStpl 1 LFStpl

7.

7.1 Krankenanstalten von überörtlicher Bedeutung 1 Stpl je 3 Betten 60 1 FStpl je 6 Betten, je 10 FStpl 1 LFStpl

Soweit die Bezugsgröße "Betten" hinsichtlich der Nutzung eines 

Gebäudes oder Gebäudeteils unpassend ist (Forschungs- und 

Laborgebäude etc.) richtet sich der Stellplatzbedarf analog nach 

Ziffer 2.1 bzw. 2.2

7.2 Krankenanstalten von örtlicher Bedeutung 1 Stpl je 5 Betten 60 1 FStpl je 8 Betten

7.3 Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten für langfristig Kranke 1 Stpl je 4 Betten 25 1 FStpl je 10 Betten, je 10 FStpl 1 LFStpl

7.4 Ambulanzen 1 Stpl je 25 m² NF, mind. 3 Stpl 75 1 FStpl je 50 m² NF

8.

8.1 Grundschulen, Schulen für Lernbehinderte 1 Stpl je Klasse 1 FStpl je 10 Schüler, je 10 FStpl 1 LFStpl

8.2
Hauptschulen, sonstige allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, 

Berufsfachschulen

1 Stpl je Klasse, zusätzlich 1 Stpl je 5 Schüler über 

18 Jahre
10 1 FStpl je 5 Schüler, je 10 FStpl 1 LFStpl

8.3 Sonderschulen für Behinderte 1 Stpl je 15 Schüler 1 FStpl je 15 Schüler, je 10 FStpl 1 LFStpl

8.4 Hochschulen 1 Stpl je 4 Studierende 1 FStpl je 3 Studierende, je 10 FStpl 1 LFStpl

8.5 Tageseinrichtungen für Kinder 1 Stpl je 25 Kinder, mind. 2 Stpl 1 FStpl je Gruppe, je 10 FStpl 1 LFStpl

8.6 Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stpl je 15 Besucherplätze 1 FStpl je 5 Besucherplätze, je 10 FStpl je 1 LFStpl

8.7 Berufsbildungswerke, Ausbildungswerkstätten und dergl. 1 Stpl je 5 Auszubildende 1 FStpl je 5 Auszubildende, je 10 FStpl je 1 LFStpl

9.

9.1 Handwerks- und Industriebetriebe
1 Stpl je 60 m² NF oder

1 Stpl je 3 Beschäftigte 
10 1 FStpl je 100 m² NF, je 10 FStpl 1 LFStpl

9.2 Lagerräume, -plätze, Ausstellungs-, Verkaufsplätze
1 Stpl je 90 m² NF oder 

1 Stpl je 3 Beschäftigte
1 FStpl je 300 m² NF

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 Stpl je Wartungs- oder Reparaturstand 1 FStpl je 4 Kfz-Pflegeplätze

9.4 Tankstellen

Bei Einkaufsmöglichkeit über den 

Tankstellenbedarf hinaus: Zuschlag nach 3.1 (ohne 

Besucheranteil)

1 FStpl bei Einkaufsmöglichkeit über den 

Tankstellenbedarf hinaus

9.5 Automatische Kfz-Waschanlagen 5 Stpl je Waschanlage 

10.

10.1 Kleingartenanlagen 1 Stpl je 3 Kleingärten 1 FStpl je 3 Kleingärten

10.2 Friedhöfe
1 Stpl je 1.500 m² Grundstücksfläche, jedoch mind. 

10 Stpl 
1 FStpl je 500 m² Grundstücksfläche, mind. 5 FStpl

Gewerbliche Anlagen

Verschiedenes

Krankenanstalten

Schulen, Einrichtungen derJugendförderung

Gaststätten und Beherbergungsbetriebe



   

   

 



 

 

 
Stellplatzablösung nach Zonen: 
 

Zone Ablösebetrag pro Stellplatz 

Zone A (inneres Stadtgebiet) 

9.990 € 

Im Norden: Von der Adenauer-Allee  

Im Osten: 
Von der Adenauer-Allee und Theodor-
Heuss-Allee  

Im Süden:  

Linker Wiesentarm bis Abzweigung des 
Gründelbachs, Gründelbach bis 
Regnitzaltwasser von Einmündung des 
Gründelbachs bis zum Main-Donau-
Kanal 

Im Westen:  Main-Donau-Kanal 

  

Zone B (äußeres Stadtgebiet, Orts- und Stadtteile) 

6.590 € Alle anderen Stadtgebiete außerhalb der Begrenzung 
der Zone A 
  

 
 
 
Fahrradabstellplatzablösung nach Zonen: 
 

Zone Ablösebetrag pro Stellplatz 

Zone A (inneres Stadtgebiet) 

990 € 

Im Norden: Von der Adenauer-Allee  

Im Osten: 
Von der Adenauer-Allee und Theodor-
Heuss-Allee  

Im Süden:  

Linker Wiesentarm bis Abzweigung des 
Gründelbachs, Gründelbach bis 
Regnitzaltwasser von Einmündung des 
Gründelbachs bis zum Main-Donau-
Kanal 

Im Westen:  Main-Donau-Kanal 

  

Zone B (äußeres Stadtgebiet, Orts- und Stadtteile) 

659 € Alle anderen Stadtgebiete außerhalb der Begrenzung 
der Zone A 
  

 



 

 

Anlage 3  

Mobilitätskonzept 

 

Voraussetzungen: 

Für die Reduzierung von Stellplätzen im Wohnungsbau ist die Vorlage eines Mobilitätskonzepts erforder-

lich. Über den abgesenkten Stellplatzrichtwert im geförderten Wohnungsbau hinaus können damit bei 

allen Wohnbauvorhaben ab zehn Wohneinheiten Stellplätze reduziert werden. 

Voraussetzung ist eine gute fußläufige ÖPNV-Anbindung (BUS, S-Bahn, DB) und eine gute fußläufige oder 

mit ÖPNV erreichbare Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, hier ist die Erreichbarkeit min-

destens eines marktgängigen Lebensmittelmarktes relevant, der zum Zeitpunkt der Genehmigung/Nut-

zungsaufnahme des Objekts vorhanden ist. 

Alle Stellplätze müssen im Gemeinschaftseigentum verbleiben. Dies stellt im Mietwohnungsbau den Re-

gelfall dar. Dabei findet die Begründung von Sondernutzungsrechten nicht statt 

 

oder 

 

mindestens 10 % der Stellplätze werden nicht auf Dauer vermietet, d.h. eine Vermietung ist nur mit einer 

Kündigungsfrist von höchstens einem Monat zulässig. Damit werden sie dem gemeinschaftlichen Ge-

brauch zur Verfügung gestellt. Diese Stellplätze verbleiben im Gemeinschaftseigentum. Diese 10%-Rege-

lung wurde geschaffen, um angesichts unabsehbarer Wechselfälle des Lebens eine Flexibilität zu bewah-

ren (z. B. Angewiesenheit aufs Kfz durch eintretende körperliche Behinderung). Allen Bewohner*innen 

muss zu jedem Zeitpunkt klar sein, wie das Nutzungsrecht gestaltet ist. Damit soll vermieden werden, 

dass Bewohner*innen ohne eigenen Stellplatz ein Kfz anschaffen und dieses bei jeweiliger Nichtverfüg-

barkeit der nicht zugeordneten Stellplätze im öffentlichen Straßenraum parken. 

 

Für beide Optionen ist eine Sicherung durch Dienstbarkeit erforderlich. 

 

Sämtliche Mobilitätsangebote sind leicht zugänglich und einfach in der Handhabung zu gestalten. Die 

Bewohner*innen sind ausreichend darüber zu informieren. 

Mobilitätsangebote im Sharing-Prinzip sind an die Bewohner*innen zu kommunizieren. Dies kann über 

Aushänge, Flyer, digital oder in direkter Kommunikation erfolgen. Im Sinne der leichten Zugänglichkeit 

und einfachen Handhabung ist für Buchungen die Erreichbarkeit einer zuständigen Person sicherzustel-

len. Bei der Verwendung digitaler Lösungen (Apps/Internet) sind Alternativlösungen für Personen ohne 

Internetzugang anzubieten. Kommunikationsmöglichkeiten für Rückfragen und Problem-Management 

müssen bereitgestellt werden. Für Wartung und Pflege ist zu sorgen. 

 

 

Definition: 

Ein qualifiziertes Mobilitätskonzept stellt eine Konzeption dar, die geeignet ist, die Nachfrage der Be-

wohner bzw. der Nutzer der Anlage nach Stellplätzen durch die Nutzung neuer/alternativer Mobilitäts-

formen zu reduzieren.  

 



 

 

Dazu zählen insbesondere: 

Die Teilnahme an einem Car-Sharing Konzept. Die Vorbehaltung von Maßnahmen, welche die Nutzung 

von Fahrrädern besonders unterstützen (z.B. die Bereitstellung von E-Bikes, E-Rollern, Lastenrädern oder 

Pedelecs über Bike-Sharing Konzept) oder die Errichtung von zusätzlichen Abstellflächen/-räumen für 

Lastenräder und Fahrradanhänger). 

 

Umsetzung: 

Das Mobilitätskonzept wird als Teil des Stellplatznachweises zum Bestandteil der Baugenehmigung und 

ist von qualifizierten Fachplanern zu erstellen. 

Die Kosten des Mobilitätskonzeptes auf eigenem Grund tragen der Antragsteller bzw. Bauherr. 

Erfolgen Maßnahmen außerhalb der durch den Antragsteller überplanten Fläche, ist ein entsprechender 

Investitionsbeitrag im Benehmen mit der Stadt zu ermitteln und durch den Antragsteller zu entrichten. 

Dieser Investitionsbeitrag ist mit Erteilung der Baugenehmigung bzw. vier Wochen nach Einreichung der 

Unterlagen im Genehmigungsfreistellungsverfahren nach Art. 58 BayBO, sofern nicht anders vertraglich 

geregelt, zu entrichten. 

Alle fünf Jahre erfolgt eine Überprüfung (Monitoring) der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes.  

Die Stadt Forchheim kann hierzu einen jeweils aktuellen Nachweis für die Fortdauer der Umsetzung des 

Konzeptes vom Eigentümer verlangen. 

Wird das im Vertrag beschriebene Mobilitätskonzept nicht mehr umgesetzt, behält sich die Stadt Forch-

heim vor, den ursprünglich vorhandenen Stellplatzbedarf durch Forderung eines Betrages in Höhe des 

aktuell gültigen Ablösebetrages pro Stellplatz auszugleichen. 

Im Falle der Änderung oder Nutzungsänderung der genehmigten baulichen Anlage ist ein angepasstes 

Mobilitätskonzept vorzulegen. Bei fehlender Vorlage behält sich die Stadt vor, den durch diese Ände-

rung/Nutzungsänderung zusätzlich ausgelösten Stellplatzbedarf durch Forderung eines Betrages in 

Höhe des aktuell gültigen Ablösebetrages pro Stellplatz auszugleichen. 

 

Reduzierung: 

Bei Vorlage eines durch Verträge abgesicherten qualifizierten Verkehrskonzeptes reduziert sich die er-

forderliche Herstellungspflicht von Stellplätzen nach der Anlage 1 wie folgt: 

Nr. 1.2  Mehrfamilienhäuser und sonstige Gebäude mit Wohnungen  

  von 1,5 Stpl je Wohneinheit auf 1,3 Stpl je Wohneinheit 

 

Nr.1.2.1  Öffentlich geförderter Mietwohnraum 

  von 1.0 Stpl je Wohneinheit auf 0,7 Stpl je Wohneinheit 

 

Nr.1.2.2  Temporäre Wohnformen 

  von 1.0 Stpl je Wohneinheit auf 0,5 Stpl je Wohneinheit 

 

 


